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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §30 Abs3

EStG 1988 §6 Z1

Rechtssatz

Unterbleibt die Errichtung des zunächst geplanten Gebäudes gänzlich, sind die - somit vergeblichen - Planungskosten

mangels Vorliegens eines Herstellungsvorganges keine Herstellungskosten. Sie fallen damit nicht unter die gemäß § 30

Abs. 3 EStG 1988 bei Ermittlung der Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen die Anscha9ungskosten des

Grundstücks erhöhenden Herstellungsaufwendungen.
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